
 

 

Nordex SE 
Rostock 

ISIN DE000A0D6554 

 

Sehr geehrte Aktionärin, 

sehr geehrter Aktionär, 

hiermit laden wir Sie zu unserer 

ordentlichen Hauptversammlung 

ein. Die Hauptversammlung findet am 

Dienstag, dem 6. Mai 2025 

um 10.00 Uhr (MESZ) 

statt und wird in Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 S. 1 

Aktiengesetz (AktG1) i.V.m. § 19 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung abgehalten. 

Die virtuelle Hauptversammlung wird live in Bild und Ton auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

sowie im Investor-Portal übertragen. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre 

Bevollmächtigten können sich im Wege der elektronischen Kommunikation zu der 

Hauptversammlung zuschalten, ihre Rechte – wie unter Ziffer III. dieser Einladung im 

Einzelnen beschrieben – über das Investor-Portal, das auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zur Verfügung steht, ausüben und auf diese Weise an der Hauptversammlung 

teilnehmen. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Hauptverwaltung der 

Gesellschaft in Hamburg: Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg. Für die 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme von Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der 

Hauptversammlung.  

 
1 Die Vorschriften des Aktiengesetzes sind auf die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) 

anzuwenden, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html


 

 

Angaben gemäß § 125 AktG i.V.m. der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/1212 („EU-DVO“) 

A. 

Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: a47b7f1500edef11b53e00505696f23c 

2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung 

B. 

Angaben zum Emittenten 

1. ISIN: DE000A0D6554 

2. Name des Emittenten: Nordex SE 

C. 

Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung: 6. Mai 2025 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr UTC) 

3. Art der Hauptversammlung: 

Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

4. Ort der Hauptversammlung: 

URL zum Investor-Portal (Internet-Service der Gesellschaft) zur Verfolgung 

der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der 

Aktionärsrechte: 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Nordex SE, 

Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg 

5. Aufzeichnungsdatum: 14. April 2025 

6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung: 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html  

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html


 

 

I. Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, des zu einem Bericht 

zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das 

Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem 

erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a 

HGB 

Die genannten Unterlagen sind mit Ausnahme des festgestellten Jahresabschlusses 

Bestandteil des Geschäftsberichts 2024. Sämtliche vorgenannten Unterlagen sind 

über unsere Internetseite unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zugänglich. Sie werden in der Hauptversammlung näher erläutert werden. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 

Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die 

Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu 

fassen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und 

geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften 

jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und diesen der Hauptversammlung zur 

Billigung vorzulegen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist unter 

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein. Der 

Abschlussprüfer hat diesen Vergütungsbericht gemäß § 162 Abs. 3 AktG daraufhin 

geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 

gemacht wurden, und hat einen Vermerk über die Prüfung erteilt, der dem Bericht 

beigefügt ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  

den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach 

§ 113 Abs. 3 AktG und die entsprechende Satzungsänderung 

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 

(4) Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Erstmalig hat die Hauptversammlung über die 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach § 113 Abs. 3 AktG in der ordentlichen 

Hauptversammlung am 5. Mai 2021 Beschluss gefasst, sodass die vierjährige Frist 

dieses Jahr abläuft. Daher soll diese Hauptversammlung erneut über das 

Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss fassen.  

Das derzeitig geltende, in § 18 der Satzung der Nordex SE enthaltene 

Vergütungssystem, geht grundlegend auf einen Beschluss der ordentlichen 

Hauptversammlung vom 2. Juni 2015 zurück. In Ansehung der Veränderungen im 

Laufe dieser 10 Jahre sollen die einzelnen Vergütungskomponenten erhöht und an 

die aktuelle Marktpraxis angepasst werden. Dabei soll die derzeitige Struktur 

unverändert bleiben, sodass es auch in Zukunft nur feste Vergütungsbestandteile 

geben soll. Das neue Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder ist unter 

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html  

zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein.  

Dementsprechend soll die Satzungsregelung der Nordex SE zur 

Aufsichtsratsvergütung an das unter diesem Tagesordnungspunkt beschlossene 

aktuelle Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder angepasst und diese damit 

konkret neu festgesetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

5.1 Das vorgelegte Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der 

Nordex SE wird hiermit nach § 113 Abs. 3 AktG gebilligt. 

 

5.2  § 18 Abs. 1 - 2 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 

„(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der ihm 

bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit entstehenden Auslagen für 

jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine 

feste Vergütung in Höhe von EUR 50.000,00. 

(2) Für die Mitgliedschaft in einem vom Aufsichtsrat gebildeten 

Ausschuss erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine zusätzliche feste 

Vergütung in Höhe von EUR 15.000,00 für jedes volle Geschäftsjahr 

seiner Zugehörigkeit zum Ausschuss.“ 
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6. Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder  

Nach § 120a AktG hat die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei 

jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier (4) Jahre, über die 

Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder zu beschließen. Die letztmalige Beschlussfassung über das 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder erfolgte in der ordentlichen 

Hauptversammlung 2021. Daher ist in dieser Hauptversammlung erneut über eine 

Billigung des Vergütungssystems zu beschließen. Das neue vom Aufsichtsrat 

beschlossene Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder ist unter 

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html  

zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein.  

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,  

das vorgelegte vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem für die 

Mitglieder des Vorstands der Nordex SE nach § 120a Abs. 1 AktG zu billigen. 

7. Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung zur Gewährung 

von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2025) und des korrespondierenden 

Bedingten Kapitals IV sowie über die damit verbundene Satzungsänderung  

Die Hauptversammlung vom 5. Mai 2021 hat eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Bezugsrechten an Arbeitnehmer („Aktienoptionsplan 2021“) sowie ein 

korrespondierendes Bedingtes Kapital II beschlossen. Von dieser Ermächtigung ist 

durch Ausgabe von 3.182.143 Arbeitnehmeroptionen Gebrauch gemacht worden. Die 

Ermächtigung ist bis zum Ablauf des 4. Mai 2026 befristet.  

Um weiterhin Aktienoptionen an Führungskräfte und Mitarbeiter ausgeben zu können, 

soll eine neue Ermächtigung und ein neues Bedingtes Kapital IV in Höhe von EUR 

7.000.000 für fünf Jahre beschlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf 

Aktien 

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 5. Mai 2030, nicht jedoch vor Eintragung des 

Bedingten Kapitals IV im Handelsregister, in einmal oder mehrmals jährlich 

auszugebenden Tranchen bis zu 7.000.000 Bezugsrechte auf insgesamt bis zu 

7.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien an der Gesellschaft 

(„Gesamtvolumen“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen 

(„Aktienoptionsplan 2025“) zu gewähren. 

Die Bezugsrechte (auch „Aktienoptionen“) sind ausschließlich zum Bezug 

durch die nachfolgend festgesetzten Bezugsberechtigten bestimmt. Die 

Aktienoptionen können auch von einem Kreditinstitut übernommen werden mit 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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der Verpflichtung, sie nach Weisung der Gesellschaft an Bezugsberechtigte zu 

übertragen, die allein zur Ausübung der Bezugsrechte berechtigt sind. 

Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis dieser Ermächtigung ist nur zulässig, 

solange die Zahl an Aktien, hinsichtlich derer ein Bezugsrecht begründet wird, 

unter Anrechnung von neuen Aktien, die zuvor während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund anderer nach Art. 5 SE-VO i.V.m. § 202 AktG erteilter 

Ermächtigungen (genehmigte Kapitalia) ausgegeben werden, sowie unter 

Anrechnung von neuen Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht 

ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 

zuvor während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben bzw. gewährt 

werden, eine Anzahl an neuen Aktien von 94.580.145 (entsprechend einem 

Anteil von 40 % des aktuellen Grundkapitals in Höhe von EUR 94.580.145,00) 

nicht überschreitet. 

Für die Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2025 

gilt: 

1) Bezugsberechtigte und Aufteilung 

Im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2025 werden Bezugsrechte an 

Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und Führungskräfte 

und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen, die im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft gemäß §§ 15 ff. AktG stehen („Nordex-Gruppe“) sowie an 

Mitglieder von Geschäftsführungen von Unternehmen der Nordex-Gruppe 

ausgegeben. Die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands 

ist nicht vorgesehen. 

Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte wird wie folgt auf die einzelnen 

Gruppen der Bezugsberechtigten aufgeteilt: 

i. für bei der Gesellschaft angestellte Arbeitnehmer: bis zu 1.050.000 

Bezugsrechte,  

ii. für Mitglieder der Geschäftsführungen abhängiger Unternehmen der 

Gesellschaft im In- und Ausland, die nicht auch dem Vorstand der 

Gesellschaft angehören, und soweit sie nicht unter (i) erfasst sind: 

bis zu 1.050.000 Bezugsrechte, und 

iii. für bei abhängigen Unternehmen der Gesellschaft angestellte 

Arbeitnehmer im In- und Ausland, soweit nicht unter (i) oder (ii) 

erfasst: bis zu 4.900.000 Bezugsrechte. 

Der genaue Kreis der Berechtigten innerhalb der vorstehend bezeichneten 

Gruppen und der genaue Umfang der ihnen jeweils zum Bezug 

anzubietenden Aktienoptionen werden durch den Vorstand der 

Gesellschaft festgelegt, der sich hierbei auch an der individuellen Leistung 

der Berechtigten und deren Leistungsvermögen orientieren kann. 

  



 

 

Aktienoptionen, welche nach Maßgabe der Optionsbedingungen (z.B. 

aufgrund Austritts des Berechtigten aus dem Unternehmen) verfallen oder 

infolge Kündigung zurückgegeben werden, können an andere 

Bezugsberechtigte wieder ausgegeben werden. Dabei darf die Anzahl der 

im Umlauf befindlichen Aktienoptionen zu keinem Zeitpunkt 7.000.000 

Stück überschreiten. 

2) Bezugsrecht 

Die Aktienoptionen gewähren dem Inhaber das Recht zum Bezug von auf 

den Inhaber lautenden stimmberechtigten Stückaktien der Gesellschaft. 

Dabei gewährt jede Aktienoption das Recht auf den Bezug von je einer 

Aktie der Gesellschaft gegen Zahlung des Ausübungspreises wie 

nachfolgend unter Ziffer 6) definiert. Die neuen Aktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. 

Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft dem 

Bezugsberechtigten in Erfüllung des Bezugsrechts wahlweise anstelle von 

neuen Aktien unter Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals IV auch 

eigene Aktien oder Aktien aus einem zukünftig zu diesem Zweck 

geschaffenen genehmigten Kapital oder aus einem zukünftig zu diesem 

Zweck geschaffenen weiteren bedingten Kapital gewähren kann. 

Die Optionsbedingungen können darüber hinaus auch ein Recht der 

Gesellschaft vorsehen, wahlweise zur Erfüllung der Bezugsrechte einen 

Barausgleich zu leisten. Der Barausgleich entspricht dem Differenzbetrag 

zwischen dem Ausübungspreis und dem Schlusskurs der Aktie der 

Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) am Tag der Ausübung des Bezugsrechts. 

3) Erwerbszeiträume 

Die Gewährung der Bezugsrechte ist auf vier Zeitfenster im Geschäftsjahr 

beschränkt („Erwerbszeiträume“). Aktienoptionen können ausgegeben 

werden jeweils innerhalb eines Zeitraums von 15 Börsenhandelstagen an 

der Frankfurter Wertpapierbörse jeweils beginnend mit dem dritten 

Börsenhandelstag nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses oder des 

Quartalsberichts für das erste, zweite (Halbjahresfinanzbericht) und dritte 

Quartal eines Geschäftsjahres. Die Ausgabe von Aktienoptionen ist jeweils 

ausgeschlossen, soweit der jeweilige Erwerbszeitraum in einen Zeitraum 

fällt, der mit dem 30. Kalendertag vor dem Tag der Veröffentlichung eines 

Zwischenberichts (Quartals- oder Halbjahresfinanzbericht) oder 

Jahresabschlussberichts beginnt und jeweils mit dem zweiten 

Börsenhandelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse nach dem 

jeweiligen Tag der Bekanntgabe endet, jeweils einschließlich. 

Der Tag der Zuteilung der Bezugsrechte („Ausgabetag“) wird durch den 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bestimmt. Sofern der 

Beschluss über die Ausgabe nicht innerhalb eines Erwerbszeitraums 



 

 

gefasst wird, gilt als Ausgabetag der erste Tag des nächsten auf den Tag 

des Beschlusses folgenden Erwerbszeitraums. Beschränkungen 

hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Ausgabe von Aktienoptionen, die sich 

aus dem Gesetz ergeben, bleiben unberührt. 

4) Wartezeit und Laufzeit 

Die Aktienoptionen können erst nach Ablauf der Wartezeit ausgeübt 

werden. Die Wartezeit beginnt mit dem jeweiligen Ausgabetag und endet 

mit Beginn des ersten Ausübungszeitraums nach Ablauf von vier Jahren 

nach dem jeweiligen Ausgabetag. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt 

mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von sechs Jahren. 

5) Ausübungszeiträume 

Die Ausübung der Bezugsrechte ist auf zwei Zeitfenster im Geschäftsjahr 

beschränkt („Ausübungszeiträume“). Die Aktienoptionen können 

während ihrer Laufzeit und nach Ablauf der jeweiligen Wartezeit in 

Ausübungszeiträumen, die jeweils 30 Börsenhandelstage an der 

Frankfurter Wertpapierbörse betragen und jeweils mit Beginn des dritten 

Börsenhandelstages nach dem Tag der Veröffentlichung des 

Jahresabschlusses sowie des Halbjahresfinanzberichts, ausgeübt werden. 

Auch innerhalb der Zeiträume, in denen die Ausübung gemäß der 

Optionsbedingungen zulässig ist, bleiben Ausübungsbeschränkungen, die 

sich aus dem Gesetz, der Marktmissbrauchsverordnung oder der 

Insiderrichtlinie der Nordex-Gruppe ergeben, unberührt und sind von den 

Bezugsberechtigten zu beachten. 

Die Aktienoptionen können auch während eines Ausübungszeitraums 

während folgender Ausübungssperrfristen nicht ausgeübt werden: 

i. im Zeitraum, der mit dem Tag beginnt, an dem die Gesellschaft ein 

Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von neuen Aktien oder 

Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren mit Wandel- 

oder Optionsrechten im Bundesanzeiger veröffentlicht, und mit dem 

Tag endet, an dem die bezugsberechtigten Aktien der Gesellschaft an 

der Frankfurter Wertpapierbörse erstmals "ex-Bezugsrecht" notiert 

werden, und 

ii. im Zeitraum, der mit dem Tag beginnt, an dem die Gesellschaft die 

Ausschüttung einer Sonderdividende im Bundesanzeiger 

veröffentlicht, und mit dem Tag endet, an dem die 

dividendenberechtigten Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter 

Wertpapierbörse erstmals "ex-Dividende" notiert werden. 

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere 

Ausübungssperrfristen festlegen. 

Der jeweils durch die Ausübungssperrfrist betroffene Ausübungszeitraum 

verlängert sich um die entsprechende Anzahl von Börsenhandelstagen 

unmittelbar nach dem Ende der Ausübungssperrfrist. Bezugserklärungen, 



 

 

die der Gesellschaft (Bezugsstelle) innerhalb eines Ausübungszeitraums, 

aber während der Ausübungssperrfrist zugehen, gelten als an dem ersten 

Tag nach Ablauf der Ausübungssperrfrist abgegeben. 

6) Ausübungspreis 

Die Bezugsrechte werden ohne Gegenleistung gewährt. Bei Ausübung der 

Bezugsrechte ist für jedes ausgeübte Bezugsrecht ein Ausübungspreis zu 

zahlen. Der Ausübungspreis für eine Aktie der Gesellschaft entspricht dem 

ungewichteten arithmetischen Mittel der Schlusskurse der Aktie der 

Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf 

Börsenhandelstagen vor dem Ausgabetag der jeweiligen Aktienoptionen. 

Mindestausübungspreis ist jedoch in jedem Fall der geringste 

Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG. 

Die Optionsbedingungen können für den Fall, dass während der Laufzeit 

der Aktienoptionen unter Einräumung eines Bezugsrechts an die 

Aktionäre das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien 

erhöht wird oder eigene Aktien abgegeben werden oder 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien 

der Gesellschaft begeben werden, eine Ermäßigung des Ausübungspreises 

in dem Verhältnis vorsehen, in dem der Durchschnittskurs des den 

Aktionären zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der 

Frankfurter Wertpapierbörse zu dem Schlusskurs der Aktie der 

Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am letzten 

Börsentag vor Bezugsrechtsabschlag steht. Die Anpassung entfällt, wenn 

den Inhabern der Aktienoptionen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, 

welches dem Bezugsrecht der Aktionäre entspricht. Die 

Optionsbedingungen können ferner eine Anpassung des 

Ausübungspreises und/oder der Bezugsrechte für den Fall von 

Kapitalmaßnahmen (Aktienzusammenlegung oder -split, Kapitalerhöhung 

aus Gesellschaftsmitteln, Kapitalherabsetzung) während der Laufzeit der 

Aktienoptionen vorsehen. 

Die Entscheidung über eine Anpassung obliegt dem Vorstand. 

7) Erfolgsziel 

Nach Ablauf der Wartezeit können die Aktienoptionen ausgeübt werden, 

wenn das Erfolgsziel erreicht worden ist. 

Voraussetzung für die Ausübung ist, dass der jeweils maßgebliche 

Referenzkurs (wie nachfolgend definiert) den Ausübungspreis gemäß 

Ziffer 6) um mindestens 15 Prozent übersteigt („Erfolgsziel“). 

„Maßgeblicher Referenzkurs" ist das ungewichtete arithmetische Mittel 

der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der 

Ausübung des Optionsrechts. 



 

 

Sollte das Erfolgsziel in der Zeit zwischen Ablauf der jeweiligen Wartezeit 

bis zum Ablauf der Laufzeit der Bezugsrechte nicht erreicht werden, 

verfallen die jeweils ausgegebenen Bezugsrechte vollständig und 

entschädigungslos. 

8) Nichtübertragbarkeit sowie Verfall und Kündigung der 

Aktienoptionen 

Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar, sondern können nur durch den 

Bezugsberechtigten ausgeübt werden. Die Optionsbedingungen können 

jedoch vorsehen, dass sie von Todes wegen auf den oder die jeweiligen 

Erben des Bezugsberechtigten übergehen. 

Das Bezugsrecht aus den Aktienoptionen darf nur ausgeübt werden, 

solange der Inhaber der Aktienoptionen in einem ungekündigten Arbeits- 

bzw. Dienstverhältnis mit der Gesellschaft oder einem mit ihr 

verbundenen Unternehmen steht. Abweichend hiervon können 

Bezugsrechte, für die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits- bzw. 

Dienstverhältnisses die Wartezeit bereits abgelaufen ist, von dem Inhaber 

noch binnen einer Nachlauffrist von sechs Monaten nach der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden, soweit sie nach den 

Bestimmungen dieser Ermächtigung auch ausübbar sind; danach 

verfallen sie entschädigungslos. 

Aktienoptionen, für die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits- bzw. 

Dienstverhältnisses die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist, verfallen 

entschädigungslos zu diesem Zeitpunkt. Für die Fälle des Ruhestands, der 

Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, des einvernehmlichen Ausscheidens aus 

dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis und/oder für sonstige Härtefälle 

können Sonderregelungen vorgesehen werden. Die vorstehenden 

Regelungen gelten unabhängig davon, aus welchem rechtlichen oder 

tatsächlichen Grund auch immer die Beendigung des Arbeits- bzw. 

Dienstverhältnisses erfolgt. 

Die Optionsbedingungen können im Rahmen des gesetzlich Zulässigen 

vorsehen, dass die Gesellschaft die Aktienoptionen einer 

bezugsberechtigten Person entschädigungslos kündigen kann, wenn über 

das Vermögen der betreffenden Person ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, von einem Gläubiger 

der betreffenden Person die Zwangsvollstreckung in seine Aktienoptionen 

betrieben wird oder die betreffende Person wesentliche Pflichten ihres 

Arbeits- bzw. Dienstvertrags oder der Optionsvereinbarung verletzt oder 

das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis von der Gesellschaft bzw. ihrem 

verbundenen Unternehmen aus wichtigem Grund, personenbedingt oder 

verhaltensbedingt außerordentlich gekündigt wird; in den genannten 

Fällen der Kündigung entfallen die Aktienoptionen, auch soweit die 

Wartezeit schon abgelaufen ist, mit sofortiger Wirkung 

entschädigungslos; die vorgenannte Nachlauffrist ist nicht anwendbar. 



 

 

Sollte ein Berechtigter nach Ausgabe von Aktienoptionen, aber vor Ablauf 

der Wartezeit seine wöchentliche Regelarbeitszeit verkürzen 

(Teilzeitarbeit), so können die Optionsbedingungen vorsehen, dass an 

dem Tag, an dem die verkürzte wöchentliche Regelarbeitszeit beginnt, ein 

solcher Teil der diesem Berechtigten gewährten Bezugsrechte aus 

Aktienoptionen, für die die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist, 

entschädigungslos verfällt, der der verkürzten wöchentlichen 

Regelarbeitszeit im Verhältnis zur wöchentlichen Regelarbeitszeit bei 

Ausgabe der Aktienoptionen sowie dem Zeitraum der Geltung dieser 

verkürzten wöchentlichen Regelarbeitszeit im Verhältnis zum 

Gesamtzeitraum der Wartezeit entspricht. 

Entsprechendes gilt für Zeiträume, während derer das Arbeits- bzw. 

Dienstverhältnis eines Berechtigten ohne Fortzahlung der Bezüge ruht 

(z.B. Elternzeit, Zeiten langfristiger Erkrankung, unbezahlter Urlaub); die 

Optionsbedingungen können insofern vorsehen, dass ein solcher Teil der 

diesem Berechtigten gewährten Bezugsrechte aus Aktienoptionen, für die 

die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist, entschädigungslos verfällt, der 

der Dauer des Zeitraums, für den das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis ohne 

Fortzahlung der Bezüge ruht, im Verhältnis zum Gesamtzeitraum der 

Wartezeit entspricht. Sofern die Optionsbedingungen dies vorsehen, ist 

für solche Zeiträume außerdem der Ablauf der Wartezeit gehemmt, d.h. 

solche Zeiträume werden für die Vollendung der Wartezeit nicht 

berücksichtigt und die Wartezeit verlängert sich entsprechend. 

Der Vorstand ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einer ausscheidenden, bezugsberechtigten Person abweichend von den 

vorstehenden Regelungen die Bezugsrechte ganz oder teilweise weiter zu 

gewähren. Entsprechendes gilt in den vorgenannten Fällen der Kündigung 

von Aktienoptionen sowie im Falle der Verkürzung der wöchentlichen 

Regelarbeitszeit oder des ruhenden Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses. 

Im Übrigen können die Optionsbedingungen neben der Wartezeit weitere, 

gestaffelte Wartezeiten („Vesting-Perioden“) vorsehen, welche 

bestimmen, wann die Aktienoptionen unverfallbar werden („Vesting“); 

ein Verfall bzw. eine Kündigungsmöglichkeit gemäß vorstehender 

Regelungen ist damit gegebenenfalls nach näherer Ausgestaltung in den 

Optionsbedingungen schon nach Ablauf der jeweiligen Vesting-Perioden, 

und nicht erst nach Ablauf der Wartezeit, ausgeschlossen. 

9) Weitere Regelungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Optionsbedingungen sowie der Ausgabe und 

Ausstattung der Bezugsaktien festzulegen. 

Sämtliche Steuern im Zusammenhang mit den Bezugsrechten oder einem 

Verkauf der Aktien an der Gesellschaft durch die Bezugsberechtigten 

tragen die Bezugsberechtigten. 



 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung über 

jede Ausnutzung des Aktienoptionsplanes 2025 und die den 

Bezugsberechtigten eingeräumten Bezugsrechte berichten. 

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IV 

Für die Bedienung der unter dem Aktienoptionsplan 2025 gewährten 

Bezugsrechte wird folgendes neues Bedingtes Kapital IV geschaffen: 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG um bis 

zu EUR 7.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital IV“). Das Bedingte 

Kapital IV dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus 

Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft und den Unternehmen der 

Nordex-Gruppe im In- und Ausland sowie von Mitgliedern von 

Geschäftsführungen von Unternehmen der Nordex-Gruppe, die aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2025 in der Zeit bis zum 5. 

Mai 2030 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte von diesen 

Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung dieser Bezugsrechte 

eigene Aktien oder einen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus 

dem Bedingten Kapital IV erfolgt zu dem jeweiligen nach Maßgabe von lit. a), 

Ziffer 6) dieses Beschlusses festzulegenden Ausübungspreis. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 

Ausübung der Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung zu bestimmen. 

c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital IV zu ändern. 

Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 

von Bezugsrechten (Aktienoptionen) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums 

sowie im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals IV nach Ablauf der 

Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten. 

d) Satzungsänderung 

§ 4 der Satzung wird um folgenden Abs. 8 ergänzt: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG um 

bis zu EUR 7.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 

IV“). Das Bedingte Kapital IV dient ausschließlich der Bedienung von 

Bezugsrechten aus Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft 

und den Unternehmen, die im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft gemäß §§ 

15 ff. AktG stehen („Nordex-Gruppe“) im In- und Ausland sowie von 

Mitgliedern von Geschäftsführungen von Unternehmen der Nordex-

Gruppe, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 



 

 

6. Mai 2025 in der Zeit bis zum 5. Mai 2030 gewährt werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 

ausgegebenen Bezugsrechte von diesen Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Aktien oder 

einen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten 

Kapital IV erfolgt zu dem jeweiligen nach Maßgabe des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 6. Mai 2025 festzulegenden Ausübungspreis. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Bezugsrechte noch kein Beschluss über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der 

Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung zu 

bestimmen.“ 

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und des 

Nachhaltigkeitsprüfers für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses 

– vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

8.1 Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellt, und zwar  

  a) für das Geschäftsjahr 2025;  

b) für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten gemäß 

§§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG bis zur nächsten ordentlichen 

Hauptversammlung für den Fall, dass sich der Vorstand für eine 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten entscheidet; 

und 

8.2 Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Prüfer 

der nichtfinanziellen Konzernerklärung (Konzernnachhaltigkeitserklärung) 

für das Geschäftsjahr 2025 vorsorglich für den Fall bestellt, dass der 

deutsche Gesetzgeber in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 eine 

Bestellung durch die Hauptversammlung ausdrücklich verlangt. 

  



 

 

II. Zugängliche Unterlagen 

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen 

zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft 

zugangsfrei unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

verfügbar: 

• der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss der Nordex 

SE für das Geschäftsjahr 2024; 

• der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für 

das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden 

Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB; 

• der gemäß § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2024; 

• das Vergütungssystem für den Vorstand; 

• das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat. 

Neben diesen Unterlagen sind von der Einberufung an unter 

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

ebenso die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen sowie 

weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 

Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG zugänglich. Nach der Hauptversammlung werden die 

Abstimmungsergebnisse unter derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

  

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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III. Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung 

1. Information zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

Der Vorstand hat beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 118a AktG i.V.m. 

§ 19 Abs. 4 der Satzung als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische 

Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist 

ausgeschlossen.  

Für Zwecke der Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung 

von Aktionärsrechten stellt die Gesellschaft auf ihrer Internetseite unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

ein internetgestütztes und passwortgeschütztes Hauptversammlungssystem 

(Investor-Portal) zur Verfügung. Die gesamte Hauptversammlung wird am 6. Mai 

2025 ab 10:00 Uhr MESZ über das Investor-Portal vollständig in Bild und Ton 

übertragen.  

Nach fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung (vgl. unter Ziffer III.2.) 

erhalten angemeldete Aktionäre per Post eine Anmeldebestätigung, auf der die 

Zugangsdaten zum Investor-Portal abgedruckt sind. Mit diesen Zugangsdaten 

können sich die Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) im Investor-Portal anmelden 

und nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen ihre Aktionärsrechte im 

Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung ausüben. Sämtliche 

Funktionen des Investor-Portals können nur mit Hilfe der auf der Anmeldebestätigung 

aufgedruckten Zugangsdaten genutzt werden. Das Investor-Portal wird 

voraussichtlich ab dem 15. April 2025 freigeschaltet. 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt im Wege 

elektronischer Kommunikation (elektronische Briefwahl) oder durch Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

Vor der Versammlung können zudem ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre im 

Wege der elektronischen Kommunikation Stellungnahmen einreichen. Während der 

Versammlung wird elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären ein 

Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation eingeräumt. 

Ebenfalls sind diese berechtigt, als Teil ihres Rederechts im Wege der 

Videokommunikation in der Versammlung Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und 

Auskunft vom Vorstand zu verlangen sowie im Wege der elektronischen 

Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur 

Niederschrift zu erklären. Im Hinblick auf die Besonderheiten der virtuellen 

Hauptversammlung bitten wir Sie um besondere Beachtung der nachstehenden 

Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts und zu den weiteren 

Aktionärsrechten.  
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2. Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung, demnach bis zum Ablauf des 29. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), 

(letzter Anmeldetag) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 

bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse unter Nachweis ihres Aktienbesitzes 

angemeldet haben: 

Nordex SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch 

Bevollmächtigte), die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können gemäß 

§ 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II i.V.m. der 

Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 

CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung per 

SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 

(RMA) erforderlich.  

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 

zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, demnach auf das Ende des 

Montags, den 14. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) beziehen und 

der Gesellschaft mit der Anmeldung spätestens am Dienstag, den 29. April 2025, 

24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Nachweis hat in deutscher oder englischer Sprache 

zu erfolgen; ein in Textform erstellter Nachweis des Letztintermediärs gemäß § 67 c 

Abs. 3 AktG ist ausreichend. 

Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum für die Ausübung des Teilnahme- 

und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht 

hat. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 

Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 

des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 

des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 

maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des 

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 

und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und/oder stimmberechtigt. 

mailto:anmeldestelle@computershare.de


 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl oder durch 

einen Bevollmächtigten 

3.1 Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimmen im Wege der 

elektronischen Briefwahl im Vorfeld der Hauptversammlung sowie während der 

Hauptversammlung abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich 

ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben (dazu 

vorstehende Ziffer III.2.). Die Stimmabgabe erfolgt dabei elektronisch im 

Investor-Portal der Gesellschaft über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren. Die Stimmabgabe über das Investor-

Portal ist ab dessen Freischaltung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 

durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 6. Mai 2025 möglich. 

Bis zur Schließung der Abstimmung können auch bereits abgegebene Stimmen 

jederzeit geändert oder widerrufen werden. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 

eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 

entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Wenn elektronische Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen 

(Stimmrechtsvertretung) für ein und denselben Aktienbestand eingehen, werden 

stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet, und zwar unabhängig von der 

zeitlichen Reihenfolge des Zugangs von Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen 

bei der Gesellschaft. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter wird 

insoweit von einer ihm erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die 

betreffenden Aktien nicht vertreten. 

3.2 Stimmabgabe bei Bevollmächtigung durch einen Dritten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel 

durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 

eine sonstige Person ihrer Wahl ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs wie unter 

vorstehender Ziffer III.2. beschrieben, Sorge zu tragen. Die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine 

Aktionärsvereinigung noch ein sonstiger von § 135 AktG erfasster Intermediär noch 

eine andere diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur 

Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Die Vollmacht kann ab der 

Freischaltung des Investor-Portals und auch noch während der virtuellen 

Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der 

Abstimmung festgelegten Zeitpunkt unter Verwendung der Daten der 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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Anmeldebestätigung über das Investor-Portal erteilt werden. Bei Bevollmächtigung 

von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, sonstigen von § 135 AktG erfassten 

Intermediären oder anderen diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen 

oder Institutionen sind Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu 

Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Bitte beachten Sie, dass auch bevollmächtigte 

Dritte nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können und 

diese zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rechte die Zugangsdaten zum 

Investor-Portal benötigen. 

Bevollmächtigungen zum Beispiel unter Verwendung des Vollmachtsformulars, die 

nicht über das Investor-Portal übermittelt werden, müssen der Gesellschaft, 

eingehend spätestens bis zum Ablauf des 5. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), an die E-

Mail-Adresse anmeldestelle@computershare.de (z.B. als eingescannte Datei im PDF-

Format) oder über die SWIFT-Adresse CMDHDEMMXXX gesendet werden.  

Das oben genannte Vollmachtsformular steht auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zum Download bereit. 

Erfolgt die Bevollmächtigung nicht unter fristgerechter Übermittlung wie vorstehend 

beschrieben über das Vollmachtsformular, gilt mit Blick auf eine gegenüber dem 

Bevollmächtigten erteilte Bevollmächtigung das Folgende: Durch Verwendung des 

Investor-Portals erklärt der Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß bevollmächtigt 

wurde.  

3.3 Stimmabgabe bei Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft 

Außerdem wird rechtzeitig angemeldeten Aktionären (siehe Ziffer III.2.) angeboten, 

sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den 

Abstimmungen unter Erteilung von Weisungen vertreten zu lassen. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können 

die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Vollmachten und 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 

ebenfalls über das Investor-Portal der Gesellschaft erteilt werden. Die Erteilung von 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bedarf der Textform (§ 126b BGB) und kann ab der 

Freischaltung des Investor-Portals bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen 

der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt über das Investor-Portal der Gesellschaft 

erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt können auch bereits erteilte Vollmachten und 

Weisungen jederzeit geändert oder widerrufen werden.  

Erfolgt die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters nicht über das Investor-

Portal, muss die Bevollmächtigung zum Beispiel unter Verwendung des 

Vollmachtsformulars der Gesellschaft, eingehend spätestens bis zum Ablauf des 

5. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), an die E-Mail-Adresse 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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anmeldestelle@computershare.de (z.B. als eingescannte Datei im PDF-Format) oder 

über die SWIFT-Adresse CMDHDEMMXXX gesendet werden. 

Das oben genannte Vollmachtsformular, von dem bei der Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per E-Mail Gebrauch 

zu machen ist, steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zum Download bereit. 

4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am 

Grundkapital erreichen – das entspricht mindestens 500.000 Stückaktien –, können 

schriftlich (§ 126 BGB) verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen. Das schriftliche Verlangen ist an den Vorstand zu 

richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 5. April 2025, (Samstag) 24:00 

Uhr (MESZ) zugegangen sein. Aktionäre werden gebeten, die folgende Postanschrift 

zu verwenden: 

Nordex SE 

- Vorstand - 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 

Bekanntmachungspflichtige Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. Sie werden auch im Internet unter https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html zugänglich 

gemacht. 

5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127, 130a Abs. 5 

S. 3, 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG 

Jeder Aktionär kann der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 

Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge, 

Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind 

ausschließlich zu richten an: 

Nordex SE 

- Rechtsabteilung - 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 

E-Mail: hv2025@nordex-online.com 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Bis spätestens zum Ablauf des 21. April 2025, (Montag) 24:00 Uhr (MESZ) bei dieser 

Adresse eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs und – bei 

Gegenanträgen – zugänglich zu machender Begründungen im Internet unter  

https://ir.nordex-

online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 

ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Von der Gesellschaft 

zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionäre gelten nach 

§ 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft 

ist unter bestimmten, in §§ 127 Satz 1, 126 Abs. 2 AktG geregelten Voraussetzungen 

nicht verpflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begründung zugänglich zu machen. 

Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete 

Aktionäre das Stimmrecht ausüben. Sofern der den Antrag stellende oder den 

Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Gegenantrag oder Wahlvorschlag in 

der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus 

auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im 

Rahmen des Rederechts (dazu unter Ziffer III.7.), gestellt werden. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß mit der 

Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss (§ 127 AktG). Ein 

Wahlvorschlag braucht nach § 127 AktG auch dann nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des 

zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

6. Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4, 6 

AktG 

Ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, 

wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen 

sind, also bis zum 30. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den 

Gegenständen der Tagesordnung einzureichen. Stellungnahmen sind in Textform in 

deutscher oder englischer Sprache ausschließlich per E-Mail an 

Stellungnahme2025@nordex-online.com 

zu richten. Stellungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 

umfassen. Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens vier Tage vor der 

Versammlung, also bis zum 1. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter Nennung des 

Namens des einreichenden Aktionärs über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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zugänglich machen. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie mehr als 10.000 

Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigenden, strafrechtlich 

relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der Aktionär 

zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 

vertreten lassen wird (§ 130a Abs. 3 S. 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Nr. 3 oder 

Nr. 6 AktG). Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen 

Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten 

Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen 

von Anträgen und das Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu Ziffer III.5.), die 

Ausübung des Auskunftsrechts (dazu Ziffer III.8.) sowie die Einlegung von 

Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu Ziffer III.9.) sind 

ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen 

möglich. 

7. Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht, das im Wege der 

Videokommunikation ausgeübt wird. Am Tag der Hauptversammlung können 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ab 9:30 Uhr (MESZ) im Investor-Portal 

Redebeiträge anmelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 

AktG und Nachfragen nach § 131 Abs. 1d AktG können Bestandteil des Redebeitrags 

sein. Gemäß § 21 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter 

das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Er ist 

insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlich 

angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für den 

einzelnen Tagesordnungspunkt sowie für den Redner angemessen zu setzen. 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Ausübung des Rederechts ein 

internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), das über eine 

Kamera und ein Mikrofon verfügt, auf die jeweils vom Browser aus zugegriffen 

werden kann. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in 

der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen 

zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

8. Auskunftsrechte des Aktionärs gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 

AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und 

kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands 

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die 

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html
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Auskunftspflicht auch die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen. Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter 

festlegen wird, dass das vorgenannte Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der 

Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im 

Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu unter Ziffer III.7), wahrgenommen 

werden kann. 

§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 

Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 

worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem 

auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 

sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 S. 1 AktG im Wege der elektronischen 

Kommunikation über das Investor-Portal während der Hauptversammlung 

übermitteln können. Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den 

Aktionären in der Versammlung ein Nachfragerecht gem. § 131 Abs. 1d AktG zu. 

9. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. 

Widerspruch kann während der gesamten Dauer der Hauptversammlung bis zum 

Ende der Hauptversammlung über das Investor-Portal erklärt werden. Die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können keine Widersprüche gegen Beschlüsse 

der Hauptversammlung zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkundenden 

Notars erklären. 

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 236.450.364,00 und ist eingeteilt in 236.450.364 Aktien, 

die jeweils eine Stimme gewähren. Eigene Aktien hält die Gesellschaft zu diesem 

Zeitpunkt nicht. 

Rostock, im März 2025 

Nordex SE 

Der Vorstand 

  



 

 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

Verantwortliche 

Die Nordex SE (Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg, Telefon: +49 (40) 300 30 

– 1000) verarbeitet als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene 

Daten ihrer Aktionäre und Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Organisation und 

Abwicklung der Hauptversammlung. 

Kategorien verarbeiteter Daten 

Die Nordex SE verarbeitet die folgenden personenbezogenen Daten von Aktionären und 

ggf. Aktionärsvertretern: 

• Persönliche Daten der Aktionäre (z.B. den Namen, ggf. Titel, die Anschrift, den 

Sitz/Wohnort, eine etwaige E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten (z.B. 

Versandadresse); 

• Aktionärsdaten und Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Aktienanzahl, Besitzart 

der Aktien und Nummer der Eintrittskarte, abwickelnde Bank); 

• Art, Datum und Form Ihrer Stimmabgabe bzw. der des Aktionärsvertreters, Erteilung 

und Widerruf etwaiger Stimmrechtsvollmachten sowie Informationen zu Anträgen, 

Fragen, Wahlvorschlägen, Widersprüchen und sonstigen Verlangen von Aktionären 

oder Aktionärsvertretern, die in Bezug auf die Hauptversammlung eingereicht werden; 

• ggf. Name, Adresse und E-Mail-Adresse des jeweiligen Aktionärsvertreters. 

Sofern Sie mit der Nordex SE in Kontakt treten, verarbeitet die Nordex SE zusätzlich 

diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Bearbeitung des jeweiligen Anliegens 

erforderlich sind, wie z.B. die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Soweit dies im 

Zusammenhang mit der Organisation und Abwicklung der Hauptversammlung erforderlich 

ist, verarbeitet die Nordex SE im Einzelfall ggf. auch weitere personenbezogene Daten. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die Nordex SE verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Organisation und 

Abwicklung der Hauptversammlung sowie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten (z.B. 

aktienrechtlicher Pflichten im Hinblick auf die Hauptversammlung, aufsichtsrechtlicher 

Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten), 

insbesondere (i) um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen (z.B. durch Versand 

von Eintrittskarten, Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Bearbeitung von Anträgen und 

sonstigen Verlangen von Aktionären und Aktionärsvertretern), (ii) um die Einhaltung von 

Stimmverboten und die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in 

der Hauptversammlung zu gewährleisten und (iii) zur Erfüllung sonstiger gesetzlicher 

Pflichten, insbesondere gegenüber Aktionären, Aktionärsvertretern und Behörden (z.B. 

durch Erstellung und Zugänglichmachung des Teilnehmerverzeichnisses gem. § 129 Abs. 

1 S. 2 und Abs. 4 AktG, dreijährige Speicherung Ihrer Vollmachtserklärung im Fall der 

Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft gem. § 134 Abs. 3 S. 5 

AktG oder Bearbeitung von Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz). 

Diese Datenverarbeitungen sind für die ordnungsgemäße Durchführung der 



 

 

Hauptversammlung und die Teilnahme daran zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für 

diese Verarbeitungen ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit. c ii) SEVO, § 67e Abs. 1 AktG und unseren 

aktienrechtlichen Verpflichtungen nach Art. 53 SEVO in Verbindung mit §§ 118 ff. AktG. 

Darüber hinaus verarbeitet die Nordex SE Ihre Daten ggf. auch zur Wahrung ihrer 

berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen einer dritten Person gem. Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Um einen solchen Fall handelt es sich beispielsweise, wenn die 

Nordex SE Analysen und Statistiken erstellt (z.B. für die Darstellung der Aktionärsstruktur 

und -entwicklung, der Handelsvolumina, für mögliches Abstimmverhalten der Aktionäre 

oder einer Übersicht über die größten Aktionäre). Insofern hat die Nordex SE ein 

berechtigtes Interesse daran, erkennen zu können, wie sich die Aktionärsstruktur der 

Gesellschaft zusammensetzt. Ein berechtigtes Interesse liegt ferner vor, wenn die Nordex 

SE im Einzelfall Daten verarbeitet, um illegale Aktivitäten, Betrug oder ähnliche 

Bedrohungen zu verhindern oder aufzudecken und sich dadurch vor Schäden zu schützen. 

Zudem übermittelt die Nordex SE Ihre Daten im Zusammenhang mit der Organisation und 

Abwicklung der Hauptversammlung möglicherweise auch an ihre Rechtsberater, 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, da sie ein berechtigtes Interesse daran hat, die 

Hauptversammlung im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu 

veranstalten und sich dazu extern beraten zu lassen. 

Speicherdauer 

Die Daten werden gelöscht, sobald der jeweilige Zweck für die Verarbeitung entfällt und 

der Löschung keine gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z.B. nach dem 

Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen 

Rechtsvorschriften) entgegenstehen. Eine längere Aufbewahrung kann erfolgen, wenn dies 

gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung 

hat (z.B. im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der 

Hauptversammlung). 

Empfänger Ihrer Daten 

Die Nordex SE bedient sich externer Dienstleister (z.B. HV-Agenturen, Banken, Notar, 

Rechtsanwälten) für die Ausrichtung der Hauptversammlung und wird diesen zur Erfüllung 

ihrer Tätigkeiten, soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten von Aktionären und 

Aktionärsvertretern zugänglich machen. Sofern gesetzlich erforderlich, wird mit diesen 

Dienstleistern ein Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen. In 

diesem Fall dürfen die Dienstleister die personenbezogenen Daten ausschließlich im 

Auftrag der Nordex SE und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten und müssen die Daten 

vertraulich behandeln. Eine Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale 

Organisationen erfolgt nicht. 

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, ist die Nordex SE nach § 129 Abs. 1 Satz 2 

AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der 

Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von anderen 

Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung und von Aktionären bis zu 

zwei Jahre danach eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 AktG). 

  



 

 

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, 

erfolgt durch die Nordex SE eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des 

Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen 

Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Nordex SE 

gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der 

Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. 

Schließlich kann die Nordex SE der Verpflichtung unterliegen, Ihre personenbezogenen 

Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, wie etwa bei der Veröffentlichung von 

Stimmrechtsmitteilungen nach den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes, oder 

an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. an Finanz- oder 

Strafverfolgungsbehörden). 

Datenquellen 

Soweit die personenbezogenen Daten nicht im Rahmen der Anmeldung bzw. Teilnahme an 

der Hauptversammlung direkt bei Ihnen als Aktionär oder Aktionärsvertreter erhoben 

werden, übermittelt die depotführende Bank, der die Vollmacht erteilende Aktionär oder 

eine in den Anmeldevorgang eingebundene dritte Person die personenbezogenen Daten 

der Aktionäre oder Aktionärsvertreter an die Nordex SE. 

Ihre Betroffenenrechte 

Bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen steht Ihnen, den Aktionären der 

Nordex SE sowie ggf. deren Aktionärsvertretern, gegen die Nordex SE als Verantwortliche 

das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, auf 

Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, 

auf Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 

DSGVO zu. Darüber hinaus besteht das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. 

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der Nordex SE 

Zur externen betrieblichen Datenschutzbeauftragten wurde bestellt: 

Jennifer Jähn – Nguyen 

datenschutz nord GmbH 

Konsul-Smidt-Straße 88 

28217 Bremen 

office@datenschutz-nord.de 


